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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 507/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen Siegen, 24.08.2021 
Bearbeitet von: Jörg Tiller 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2021 

Rat 22.09.2021 

Kurzbezeichnung: 
 
Rückbau Weißwehr Lothar-Irle-Straße: Deckung von Mehrkosten 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt, weil es 
sich um einen besonderen Fall von Dringlichkeit handelt, gem. § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW:  
 
Die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW 
in Höhe von 320.000,- €  für die Vergabe der submittierten Bauleistungen Bauarbeiten „Rü-
ckbau Weißwehr Lothar-Irle Straße“ Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der 
Verpflichtungsermächtigung bei der Investition T 130203017 -Verrohrung Hofbach-.  
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
vom 01.09.2021. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist seitens des Gewässerunterhaltungspflichti-
gen die Gewässerdurchgängigkeit wiederherzustellen. Die Wehranlage Lothar-Irle-Straße 
stellt mit einer Höhe von ca. 3 m ein unüberwindbares Hindernis für alle Lebewesen im Ge-
wässer dar. Die Wehranlage soll zu einer Rampe 1: 30 umgebaut werden. 
 
 
Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. 
 
Submission: 12.08.2021    Gepl. Bauzeit  Oktober 2021 
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Zuschlagsfrist 18.09.2021    Gepl. Bauende Oktober 2022 
 
Zur Submission lagen 3 Angebote vor.  
 
Das Angebot des günstigsten Bieters liegt mit 1.140.738,76 € ca. 36 % oberhalb der Kosten-
berechnung von 835.558,50 €. Die Preisdifferenz ist im Wesentlichen in der vorgeschriebe-
nen Verwendung von speziellen Betonfertigteilen begründet. Aufgrund der aktuellen Markt-
lage und der stark gestiegenen Baustoffpreise verspricht eine erneute Ausschreibung kein 
günstigeres Ergebnis. 
 
Die Maßnahme wird zu 90 % gefördert. Die Fördermittel in Höhe von 1.242 T € sind für 2021 
bereitgestellt und werden nach 2022 übertragen. 
 
Im Haushaltsplan 2021 sind 1.000 T€ bereitgestellt wovon 860 T€ verfügbar sind. 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
Aufgrund der oben skizzierten Fristen müssen die Mittel bereitgestellt werden, um den 
preisgünstigsten Bieter beauftragten zu können. Ein Beschluss erst in der Ratssitzung am 
22.09.2021 wäre nach Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist. Des Weiteren soll mit den Baua-
rbeiten noch vor den im Winter üblichen hohen Wasserständen begonnen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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In Vertretung 
 
gez. 
 
Christof Quandel                              Daniel Scheidt 

Betriebsleitung 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 




